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Vollzugsverordnung  zum

Reglement  Siedlungsentwässerung

vom  12. Juli  2022

in Rechtskraft  ab 1. August  2022

Der  Gemeinderat  erlässt  als Ergänzung  zum  aktuellen  SiedIungsentwässerungs-RegIement

(SER)  folgende  Vollzugsverordnung:

Art.  1 Zweck

Mit dieser  Verordnung  regelt  der  Gemeinderat  den  Vollzug  des  SER.

Art.  2 Grundsätze

Die Tarife  verstehen  sich  exklusive  Mehrwertsteuer.

Art.  3 Anschlussgebühr

Die Anschlussgebühr  wird  im Sinne  von  Art.  43 und  44 SER  erhoben.

- Der  Anschlussgebührenansatz  (AK)  gemäss  Art.  44  Abs.  1 SER  beträgt  CHF  14.10  pro

Quadratmeter  tarifzonengewichtete  Fläche.

Art.  4  Betriebsgebühr

1 Die Betriebsgebühr  wird  gemäss  Art. 45 und  46 SER  erhoben.

Der  Grundgebührenansatz  (KG)  gemäss  Art.  46  Abs.  1 SER  beträgt  CHF  O.13 pro

Quadratmeter  tarifzonengewichteter  Fläche.

Mengengebührenansatz  (KW)  gemäss  Art.  46  Abs.  1 SER  beträgt  CHF  2.60  pro

Kubikmeter  Frischwasser  / Brauchwasser.

2 Die Mengengebühr  wird  aufgrund  der  von  der  Wasserversorgung  oder  über  die  private

Eigenversorgung  bezogenen  Frischwassermenge  erhoben.  Sind  keine  oder  ungenaue

Angaben  über  den  Wasserverbrauch  vorhanden,  werden  58 m3 pro Person  und  Jahr  in

Rechnung  gestellt  (Einwohnerkontrolle  mit  Stichtag  1. Januar  des  Rechnungsjahres).
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4 Bei mehreren  Gebäuden  auf  dem  Grundstück  ist für  die  Grundeinteilung  in der  Regel  das

Gebäude  mit  der  höchsten  Geschosszahl  relevant.  Für  Grundstücke  oder  Teilgrundstücke

mit  gebührenpflichtiger  Fläche  grösser  2'000  m2 und homogener  Nutzungsart  (z.B.  Wohn-

überbauungen),  wird  bei der  erstmaligen  Einteilung  für  die Erhebung  der  Betriebsgebüh-

ren vereinfachend  eine  durchschnittliche  Geschosszahl  rechnerisch  ermittelt.  Kleinbauten

wie  Garagen,  Autoeinstellhallen  usw.  werden  dabei  nicht  mitberücksichtigt.  Erfolgt  auf

dem  Grundstück  oder  Teilgrundstück  eine  bauliche  oder  grundbuchliche  Veränderung,  so

wird  das  Grundstück  in Teilgrundstücke  aufgeteilt.

Art.  7 Korrektur  der  Tarifzonen-GrundeinteiIung

1 Gestützt  auf  Art.  40  Abs.  3 SER  werden  in nachfolgenden  Fällen  Korrekturen  von  der

Grundeinteilung  vorgenommen.

2 Versiegelungsgrad:  Der  Versiegelungsgrad  ist der  prozentuelle  Anteil  derjenigen  Flä-

chen  an der  Grundstücksfläche  bzw.  gebührenpflichtigen  Fläche,  von denen  das  anfallen-

de Regenwasser  weder  versickert,  noch  zurückgehalten  und auch  nicht  über  eine  private

Leitung  (Fall  c) unten)  in ein Gewässer  eingeleitet  wird.  Das ist in der  Regel  bei Gebäude-

flächen,  Vorplätzen,  Schwimmbädern  usw.  der  Fall.

Diejenigen  Flächen,  welche  an Eigenleistungen  die den  nachfolgenden  Spezifikationen

entsprechen,  angeschlossen  sind,  werden  als nicht  versiegelt  betrachtet.

Es wird  eine  Korrektur  der  Tarifzonen-Grundeinteilung  vorgenommen,  wenn  der  Versiege-

lungsgrad  um mehr  als +/- 10 % (absolut  von  1 00%)  vom  mittleren  Versieglungsgrad  der

einzelnen  Tarifzone  gemäss  SiedIungsentwässerungs-RegIement  Art. 41 SER  abweicht

(MW  = mittlerer  Versiegelungsgrad).

Abweichung  ist kleiner

Abweichung  ist  zwischen

Abweichung  ist grösser

+/- 10 %

+/- 10 % und +/- 30 %

+/- 30 %

keine  Korrektur

+/- 1 Tarifzone

+/- 2 Tarifzonen

Toleranz  Toleranz

Abweichung

> -30%

Abweichung  Abweichung  Abweichung  AbWejChlJng
> -lo%  < -10% < *10%  >%10%

MW = Mittlerer Versiegelungsgrad  gemäss Art. 41 SER

+ 2 TZ
»

Versiegelungsgrad

des  Grundstücks

Abweichung

> +30%

Spezifikation  Eigenleistungen:  Erbrachte  Eigenleistungen  (Retention,  Versickerung

oder  eigene  Leitung  bis  zum  Vorfluter  usw.)  können  zu einer  Reduktion  der  Tarifzonen-

Grundeinteilung  führen,  falls  der  Gemeinde  für  deren  Aufbau  oder  Unterhalt  keine  Kosten

entstanden  sind  bzw.  entstehen  werden.

Als  Eigenleistung  gelten  bewilligte,  entsprechend  ausgeführte  und in einem  funktionstüch-

tigen  Zustand  gehaltene,  private  Anlagen  mit  der  Fähigkeit:
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Tarifzonen-
Grundeinteilung

Anzahl  Wohnungen
im Durchschnitt

Situation  auf  dem
Grundstück

Korrektur  der  Tarifzo-
nen-Grundeinteilung
(TZ +/-)

7 3 - 8 Wohn.
weniger  als 3 Wohnungen
mehr  als 8 Wohnungen

- 1 TZ
+ 1 TZ

8 4 - 10 Wohn.
weniger  als 4 Wohnungen
mehr  als 10 Wohnungen

- 1 TZ
+ 1 TZ

9 4 - üO Wohn.
weniger  als 4 WohnuRgen
mehr  als 10 Wohnungen

- 1 TZ
+ 1 TZ

IO

Auch  leer  stehende  Wohnungen  und Kleinwohnungen  (z.B. Studios)  beziehen  die Leis-

tungsbereitschaft  und  werden  mitberücksichtigt.

Für  überdurchschnittIich  grosse  Grundstücke  gilt  folgende  Ausnahmeregel:

Sind  nachfolgende  Voraussetzungen  kumulativ  gegeben,

- gebührenpflichtige  Fläche  grösser  als 2'000  m2

- gebührenpflichtige  Fläche  pro Wohnung  grösser  200  m2

- Tarifzonen-GrundeinteiIung  mindestens  Tarifzone  5

werden  positive  Bewohnbarkeits-Korrekturen  um eine  Tarifzone  geringer  angewendet

(+1TZ  statt  +2 TZ)  oder  fallen  weg  (+O TZ  statt  +1TZ).  Negative  Bewohnbarkeits-

Korrekturen  sind  von  dieser  Regel  ausgenommen.

4 Verschmutzungsgrad:  Der  Verschmutzungsgrad  des  Abwassers  führt  zu einer  Tarifzo-

nenkorrektur,  falls  der  biologische  Verschmutzungsgrad  über  dem  des  häuslichen  Abwas-

sers  liegt.  Das  betriffl  beispielsweise  Käsereien,  Metzgereien  usw. Der  Gemeinderat  kann

jederzeit  Messungen  vornehmen.

Bei Betrieben,  die im Kostenverteiler  des  ARA-Verbands  aufgeführt  sind,  werden  zusätz-

lich  die  verursachten  Kosten  beim  ARA-Verband  verrechnet.

5 Nutzung:  Die Tarifzonen-GrundeinteiIung  wird  bei nachfolgenden,  nicht  abschliessend

aufgelisteten,  besonderen  Verhältnissen  verursachergerecht  über  einen  Nutzungszu-

schlag  oder  -abzug  korrigiert:

Besonderheit Beschreibung
TZ-
Korrektur

UnverhäItnismässiges
Flächen  -  Leistungsverhältnis
(nicht  kumulierbar)

Grundstücksfläche  kleiner  75 m' pro
Wohneinheit

+ 2 TZ

Grundstücksfläche  kleiner  100 m2 pro
Wohneinheit

+ 1 TZ

Grundstücksfläche  kleiner  300 m' bei
Grundstücken  mit Grundeinteilung  ab Ta-
rifzone  3

+ 1 TZ

Geringer  Mengenbezug,  Saisonale
Nutzung

Grundstücke  mit Ferienhäusern,  Ferien-
wohnungen  bzw. geringem  Mengenbezug
Zuschlag  nur für Betriebsgebühren

+ 2 TZ
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3 Für  die Entwässerung  der  Kantons-  und  Gemeindestrassen  ist die  jährlich  wiederkehren-

de Betriebsgebühr  geschuldet.

Für  ausparzellierte  Privatstrassen  werden  aufgrund  des  unverhäItnismässigen  Aufwandes

für  die  Verteilung  der  Gebühren  (Perimeter  usw.)  und der  unterschiedlichen  Gegebenhei-

ten (Art  der  Entwässerung,  Parzellierung  usw.)  vorerst  keine  Gebühren  erhoben.

Sind  Privatstrassen  nicht  ausparzelliert,  werden  diese  beim  betroffenen  Grundstück  als

nicht  versiegelte  Fläche  eingerechnet.

4 Grundstücke  oder  Teilgrundstücke  gemäss  Abs.  1 werden  bei Einleitung  über  genügend

dimensionierte  Rückhaltemassnahmen  in die  Tarifzone  1 eingeteilt.

Art.  10  Zukauf  von  Grundstücksfläche

1 Wird  bei einem  bereits  angeschlossenen  Grundstück  durch  eine  neue  Parzellierung  Flä-

che  hinzu  geführt,  ist die  zusätzliche  Fläche  in die  aktualisierte  Tarifzone  mit  einer  An-

schlussgebühr  einzukaufen.  Dabei  wird  die bisherige  Einteilung  der  zugekauften  Fläche

mitberücksichtigt.

2 Diese  Anschlussgebühr  wird  fällig  mit  der  neuen  Parzellierung  fällig.  Falls  im Zeitpunkt  der

Umparzellierung  keine  bauliche  Veränderung  realisiert  wird,  kann  die  Fälligkeit  auf  den

Zeitpunkt  derjenigen  nächsten  Baubewilligung,  die  nur mit  Hilfe  der  Umparzellierung  mög-

lich wird,  verschoben  werden.  Dabei  wird  der  im betreffenden  Zeitpunkt  evtl.  erhöhte  Ge-

bührensatz  angesetzt.

3 Wird  von  einem  fremden  Grundstück  die  Ausnützung  transferiert,  werden  für  die  Tarifzo-

neneinteilung  und  für die Gebührenpflicht  beide  Grundstücke  in einer  Gesamtheit  betrach-

tet.

Art.  Il  Gebührenpflichtige  Fläche  für  Ausnahmefälle

1 Die Reduktionsmassnahme  gemäss  Art.  47 Abs.  1 SER  betriffl  in der  Regel  nur  Grund-

stücke  mit gebührenpflichtiger  Fläche  ab 1 '6001 m2 und mit einem  kleinen  Versiegelungs-

grad  oder  einer  kleinen  Nutzung  sowie  sämtliche  Grundstücke  ausserhalb  der  Bauzone

mit Ausnahme  der  Weilerzone.  Sie  ist als  Ausnahmeregelung  zur  Wahrung  der  Verhält-

nismässigkeit  zu betrachten.

2 Für  die rechnerische  Ermittlung  der  gebührenpflichtigen  Fläche  werden  alle  befestigten

Flächen  als  versiegelt  bewertet.  Von  dieser  Regelung  sind  Gewerbe-  und Industriebetrie-

be mit  grossen,  nicht  angeschlossenen  befestigten  Umgebungsflächen  und  die Grundstü-

cke  ausserhalb  der  Bauzone  mit  Ausnahme  der  Weilerzone  ausgenommen.

3 Für  die  Ermittlung  der  gebührenpflichtigen  Fläche  für  Grundstücke  gemäss  Abs.  'l in der

Nichtbauzone  mit  Ausnahme  der  Weilerzone  werden  die angeschlossenen  Flächen  (Vor-

platz-  und GebäudegrundfIächen)  durch  40%  dividiert.

4 Teilflächen  eines  Grundstücks  in

ne mit  Ausnahme  der  Weilerzone

Flächen  betrachtet.

der  Bauzone,  welche  im Bauzonenplan  als Nichtbauzo-

bezeichnet  sind,  werden  nicht  als gebührenpflichtige

I Spezialfall  Grossdietwil
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Art.  14 Übergangsbestimmungen

1 Die Betriebsgebühr  wird  erstmals  im Sommer  2023  basierend  auf  der  vorliegenden  Voll-

zugsverordnung  in Rechnung  gestellt.

2 Die  Anschlussgebühr  wird  ab dem  1. August  2022  gemäss  der  vorliegenden  Vollzugsver-

ordnung  erhoben.  Stichtag  ist der  Tag  der  BaubewiIIigungserteiIung.  Vor  diesem  Datum
erteilte  Baubewilligungen  werden  nach  der  bisherigen  Vollzugsverordnung  beurteilt.

Art.  15 Inkrafttreten

1 Die Vollzugsverordnung  tritt  mit dem  Beschluss  des  Gemeinderats  auf  den  "I. August

2022  in Kraft.

2 Mit dem  Inkrafttreten  dieser  Vollzugsverordnung  wird  die Vollzugsverordnung  vom  27.

August  2015  unter  Vorbehalt  von  Art. 14 aufgehoben.  Sämtliche  widersprechenden  Erlas-

se sind  auf  den  Zeitpunkt  des  Inkrafttretens  aufgehoben.

6146  Grossdietwil,  den  12. Juli 2022

Namens  des  Gemeinderates

Der  Gemeindepräsident:

sig. Re4 'rank//
/

Die G in reiberin

4ß'1;7
sig. Claudia  Richli  de Morales
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